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und Medien 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 
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1017 Wien 

Geschäftszahl: 2023-0.167.717  

Wien, am 28. April 2023 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Loacker, Kolleginnen und Kollegen haben am 

1. März 2023 unter der Nr. 14365/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Luxuspensionsparadies ORF – NICHT WIE WIR“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 7: 

1. Wie hoch war der Personalaufwand beim ORF seit 2020? 

a. davon der Aufwand für die Altersvorsorge? 

i. davon der Aufwand für die Pensionskassenbeiträge und die Anzahl der 

Begünstigten? 

ii. davon der Aufwand für die ORF-Direktpensionen? 

iii. davon der Aufwand für die für Zuführung zu Pensionsrückstellungen? 

b. davon der Aufwand für die Abfertigungen? 

2. Wie entwickelten sich die Pensionsrückstellungen seit 2020? 

a. Wie hoch waren die Auszahlungen? 

3. Wie entwickelten sich die Abfertigungsrückstellungen seit 2020? 

a. Wie hoch waren die Auszahlungen? 

13901/AB 1 von 3

vom 28.04.2023 zu 14365/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2 von 2 

4. Veranlagung: Wie wurden die Pensionsrückstellungen und 

Abfertigungsrückstellungen veranlagt? (nach Wertpapier und Menge) 

a. Wie hoch war dafür das jährliche Veranlagungsergebnis seit 2020? 

b. Wie hoch waren dafür die Wertpapierabschreibungen seit 2020? 

5. Welche Sparpläne gibt es bezüglich der ORF-Sonderpensionen? In welchem Ausmaß 

und bis wann sollen die Sparpläne umgesetzt werden? 

6. Wie hat sich der Personalstand (VZÄ) seit 2020 entwickelt? 

7. Wie viele ORF-Pensionäre erhielten 2022 Ruhe- bzw. Versorgungsbezüge und wie 

hoch waren die durchschnittlichen Ruhe- bzw. Versorgungsbezüge? 

a. Wie viele ORF-Pensionäre erhielten Ruhe- bzw. Versorgungsbezüge unter€ 3.970 

(70% der ASVG-HBGL 2022)? 

b. Wie viele ORF-Pensionäre erhielten Ruhe- bzw. Versorgungsbezüge zwischen € 

3.970 und € 7.940? 

c. Wie viele ORF-Pensionäre erhielten Ruhe- bzw. Versorgungsbezüge über € 7 40 

(140% der ASVG-HBGL 2022)? 

Gemäß dem Bundesverfassungsgesetz vom 10. Juli 1974 über die Sicherung der 

Unabhängigkeit des Rundfunks und dem dieses BVG ausführenden ORF-Gesetz ist dem 

Österreichischen Rundfunk die Unabhängigkeit in all seinen Aktivitäten garantiert, zu denen 

auch Personal- oder Gehaltsfragen oder Veranlagungen für Alterspensionen der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen. Der ORF ist daher nur den Vorgaben des ORF-

Gesetzes verpflichtet. Organen der Verwaltung kommt – mit Ausnahme der gesetzlich 

umschriebenen Rechtsaufsicht durch die unabhängige KommAustria – diesbezüglich keine 

Ingerenz zu. Der Gegenstand der Anfrage unterliegt daher nicht den von mir zu 

vollziehenden Angelegenheiten. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass 

Grundlage für die Rechnungshofkontrolle des ORF die verfassungsrechtliche Bestimmung 

des § 31a Abs 1 ORF-Gesetz ist. Nach § 31a Abs 2 ORF-Gesetz hat der Rechnungshofprüfung 

sein Prüfungsergebnis dem Stiftungsrat mitzuteilen. 

 

 

MMag. Dr. Susanne Raab
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